
EU-Entwaldungsverordnung 

Unser Quick-Check führt Sie durch wesentliche Themenfelder der  
EU-Ent waldungs verordnung und lässt Sie über einzelne Aspekte nachdenken: 
Wie gut sind Sie bereits auf den Anwendungsbeginn der EUDR (European 
Deforestation Regulation) vorbereitet?

1
Kennen Sie die relevanten Rohstoffe und 
Erzeugnisse, die unter den Anwendungsbereich  
der EUDR fallen?
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2
Wurde ein Abgleich zwischen den EUDR-relevanten 
Produkten und den von Ihnen eingekauften, her ge-
stellten und vertriebenen Produkten vorgenommen?

3
Ist Ihnen bekannt, ob Sie und wenn ja, welche 
speziellen Nachweispflichten Ihr Unternehmen 
erbringen muss?

4
Haben Sie in Ihrem Unternehmen bereits 
Verantwortlich keiten zur Umsetzung der EUDR 
festgelegt?

5
Können Sie eine Rückverfolgbarkeit eingekaufter, 
relevanter Erzeugnisse zu den jeweiligen Produktions-
orten (bspw. Kaffeeplantagen) gewährleisten?

6
Verfügen Sie über ausreichend digital dokumentierte 
Informationen, um nachzuvollziehen, welche Produkt-
chargen in welchem Endprodukt münden?

7
Ist bereits eine Strategie entwickelt worden, um 
sicherzustellen, dass ab Anwendungsbeginn die 
Anforderungen der EUDR erfüllt werden?

8
Wurden bereits Anpassungen Ihres Risiko-
managements an die neuen Anforderungen der 
EUDR durchgeführt?

9
Haben Sie die Auswirkungen der EUDR auf Ihre 
derzeitige und zukünftige Warenbeschaffung unter-
sucht? (z. B. Lieferengpässe, Produktionsplanung)

10
Sind Sie auf die aus der EUDR resultierenden 
Berichtspflichten vorbereitet? (z. B. Sorgfalts-
erklärungen und öffentliche Berichterstattung)

Reifegrad Assessment



An welchen Stellen haben Sie 
Nachholbedarf zur Umsetzung der 
EUDR identifizieren können?
Wir freuen darauf, uns mit Ihnen dazu 
auszutauschen und Sie auf dem Weg zur 
EUDR-Konformität zu begleiten. Gemeinsam 
mit Ihnen denken wir immer einen Schritt 
voraus, halten die aktuellen Entwicklungen 
im Blick und finden Lösungen, die zu Ihrem 
individuellen Bedarf passen.
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Über uns
Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue Ideen umsetzen und suchen unseren Rat. 
Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. 
Deshalb setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder kommunaler Träger, unser gesamtes 
Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis, Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovationskraft und die Ressourcen unseres 
Expert:innennetzwerks in 151 Ländern. Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren 
Mandanten, denn je besser wir sie kennen und verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen.

PwC Deutschland. Mehr als 14.000 engagierte Menschen an 20 Standorten. Rund 2,93 Mrd. Euro Gesamtleistung. 
Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland.

Sie wollen mehr zum Thema EU-
Entwaldungs verordnung erfahren?
Auf unserer Website finden Sie weitere 
nützliche Informationen zur EUDR und 
unseren erprobten Ansatz zur Umsetzung der 
Verordnung. Kontaktieren Sie uns gerne.
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